
 

 

 

Teilnahmebedingungen: 

Produkte und Entwicklungen können unter den folgenden Bedingungen eingereicht werden: 

 

 Die Produkte oder Entwicklungen müssen als Prototypen oder als kommerzielle 
Standardprodukte verfügbar sein. Im Falle von Prototypen muss die 
Kernfunktionalität implementiert sein. 
 

 Die Produkte oder Entwicklungen dürfen nicht vor dem 07. April 2023 veröffentlicht 
worden sein.  
 

 Die Produkte oder Entwicklungen müssen von einem Direktaussteller oder 
Mitaussteller der embedded world 2024 entwickelt, hergestellt und vermarktet 
werden. 
 

 Die Teilnahme des Ausstellers an einem Gemeinschaftsstand wird akzeptiert. 
 

 Falls die Produkte und Entwicklungen in Zusammenarbeit mit anderen Unternehmen 
entstanden sind oder von Dritten (z.B. finanziell) unterstützt wurden, muss diese 
Beteiligung am Entstehungsprozess in der Anmeldung deutlich erwähnt werden.  
 

 Alle Informationen und Unterlagen sind in englischer Sprache einzureichen.  
 

 Mindestens eine verantwortliche Person muss bei der Preisverleihung anwesend 
sein, wenn der Beitrag in die engere Wahl kommt. 

 

Rechtliche Aspekte: 

 Die Bewerber erklären sich mit einer teilweisen Veröffentlichung der von ihnen 
angegebenen Informationen (z.B. Beschreibungen, Abbildungen) auf den sozialen 
Netzwerken der embedded world einverstanden.  
 

 Über diese Veröffentlichung hinaus verpflichtet sich die NürnbergMesse GmbH, die 
eingereichten Produkte, Entwicklungen und Unterlagen nicht für andere Zwecke als 
für die Begutachtung und das Preisverfahren zu verwenden. 
 

 Die Entscheidungen der Jury sind endgültig.  
 

 Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.  


